
 
Allgemeine Hinweise 

zur Durchführung von Versammlungen und Aufzügen unter freiem Himmel 
 
1. Veranstalter 

Wer zu einer Versammlung einlädt oder die Versammlung nach § 10 anzeigt oder 
deren Zulassung nach § 20 Absatz 2 beantragt, veranstaltet eine Versammlung. In 
der Einladung zu einer öffentlichen Versammlung ist der Name der Veranstalterin 
oder des Veranstalters anzugeben. Die Veranstalterin oder der Veranstalter einer 
öffentlichen Versammlung ist aufgerufen, mit den zuständigen Behörden zu 
kooperieren, insbesondere Auskunft über Art, Umfang und vorgesehenen Ablauf der 
Veranstaltung zu geben. Änderungen sind der zuständigen Behörde unverzüglich 
mitzuteilen. (§§ 4, 3 Abs. 3 S. 1, 10 Abs. 2 S. 5 VersG-NRW) 
 

2. Versammlungsleiter 
Wer eine Versammlung veranstaltet, leitet die Versammlung. Die 
Versammlungsleitung ist übertragbar. Die Versammlungsleitung sorgt für den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung und wirkt auf deren Friedlichkeit hin. 
Sie darf die Versammlung jederzeit unterbrechen oder schließen. Vor der 
Unterbrechung oder Schließung ist die zuständige Behörde über das beabsichtigte 
Vorhaben in Kenntnis zu setzen. Die Versammlungsleitung darf Personen, welche 
die Ordnung der Versammlung erheblich stören, mit Zustimmung der zuständigen 
Behörde aus der Versammlung ausschließen. (§§ 5 Abs. 1 S. 1, Abs. 2, 6 Abs. 1 
VersG-NRW) 

 
3. Verbote 

Es ist verboten, eine Versammlung mit dem Ziel zu stören, diese zu behindern oder 
zu vereiteln. (§ 7 Abs. 1 VersG-NRW) 
 
Es ist verboten, Waffen im Sinne von § 1 Absatz 2 des Waffengesetzes vom 11. 
Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 1957), das zuletzt durch Artikel 228 
der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, oder 
sonstige tragbare Gegenstände, die ihrem Wesen nach dazu bestimmt oder, ohne 
dazu bestimmt zu sein, dazu geeignet sind und dazu genutzt werden sollen, 
Verletzungen von Personen oder erhebliche Schäden an Sachen herbeizuführen,  
bei Versammlungen oder auf dem Weg zu oder von Versammlungen mit sich zu 
führen, zu Versammlungen hinzuschaffen oder sie zur Verwendung bei 
Versammlungen bereitzuhalten oder zu verteilen (§ 8 Abs. 1 VersG-NRW). 
 
Es ist verboten, bei oder im Zusammenhang mit einer Versammlung unter freiem 
Himmel oder einer sonstigen öffentlichen Veranstaltung unter freiem Himmel 
Gegenstände am Körper zu tragen oder mit sich zu führen, die zur 
Identitätsverschleierung geeignet und den Umständen nach darauf gerichtet sind, 
eine zu Zwecken der Verfolgung einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit 
durchgeführte Feststellung der Identität zu verhindern, oder die als 
Schutzausrüstung geeignet und den Umständen nach darauf gerichtet sind, 
Vollstreckungsmaßnahmen eines Trägers von Hoheitsgewalt abzuwehren. (§ 17 
Abs. 1 VersG-NRW). 
 
Es ist verboten, eine Versammlung unter freiem Himmel oder eine sonstige 
öffentliche Veranstaltung unter freiem Himmel zu veranstalten, zu leiten oder an ihr 
teilzunehmen, wenn diese infolge des äußeren Erscheinungsbildes durch das 
Tragen von Uniformen, Uniformteilen oder uniformähnlichen Kleidungsstücken oder 
durch ein paramilitärisches Auftreten Gewaltbereitschaft vermittelt und dadurch 
einschüchternd wirkt. (§ 18 Abs. 1 VersG-NRW) 
 
Es ist verboten, in einer Versammlung oder aus einer Versammlung heraus durch 
Gewalttätigkeiten auf Personen oder Sachen einzuwirken. (§ 8 Abs. 2 VersG-NRW) 
Es ist verboten, öffentlich zur Teilnahme an einer öffentlichen Versammlung 
aufzufordern, deren Durchführung durch ein vollziehbares Verbot untersagt oder 
deren vollziehbare Auflösung angeordnet worden ist. (§ 8 Abs. 3 VersG-NRW) 



 
Es ist verboten, anstelle einer aufgelösten Versammlung eine Ersatzveranstaltung 
durchzuführen. (§ 13 Abs. 2 S. 4 VersG-NRW) 
 

4. Bild- und Tonaufnahmen 
Die zuständige Behörde darf Bild- und Tonaufnahmen sowie entsprechende 
Aufzeichnungen von einer Person bei oder im Zusammenhang mit einer öffentlichen 
Versammlung unter freiem Himmel anfertigen, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass von der Person bei oder im Zusammenhang mit der 
Versammlung eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht, und die 
Maßnahmen erforderlich sind, um diese Gefahr abzuwehren. Die Aufnahmen und 
Aufzeichnungen dürfen auch angefertigt werden, wenn andere Personen 
unvermeidbar betroffen werden. 
 
Die zuständige Behörde darf Übersichtsaufnahmen von öffentlichen Versammlungen 
unter freiem Himmel und ihrem Umfeld zur Lenkung und Leitung des 
Polizeieinsatzes anfertigen, wenn dies wegen der Größe oder Unübersichtlichkeit 
der Versammlung im Einzelfall erforderlich ist. (§ 16 Abs. 1, 2 S. 1 VersG-NRW) 

 
5. Ordner 

Die Versammlungsleitung kann sich der Hilfe von geeigneten Ordnerinnen und 
Ordnern bedienen, die mindestens 14 Jahre alt sein müssen. Diese müssen bei 
Versammlungen unter freiem Himmel durch weiße Armbinden oder Leibwesten, die 
nur die gut sichtbare Bezeichnung „Ordnerin“ oder „Ordner“ tragen dürfen, kenntlich 
sein. Die Vorschriften dieses Gesetzes für Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Versammlung gelten auch für Ordnerinnen und Ordner. (§ 6 Abs. 2 VersG-NRW). 

 
6. Beschränkungen / Versammlungsverbote 

Die zuständige Behörde kann eine Versammlung unter freiem Himmel beschränken, 
um eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren. Als 
Beschränkungen kommen insbesondere Verfügungen zum Ort und zum Verlauf der 
Veranstaltung in Betracht. Die zuständige Behörde kann eine Versammlung 
verbieten oder auflösen, wenn ihre Durchführung die öffentliche Sicherheit 
unmittelbar gefährdet und die Gefahr nicht anders abgewehrt werden kann. Die 
zuständige Behörde kann einer Person die Teilnahme an oder die Anwesenheit in 
einer Versammlung unter freiem Himmel vor deren Beginn untersagen, wenn von ihr 
nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen bei 
Durchführung der Versammlung eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit ausgeht. (§§ 13 Abs. 1, Abs. 2 S. 1, 14 Abs. 2 S. 1 VersG-NRW) 
 

7. Behördliche Ablehnungsrechte 
Die zuständige Behörde kann eine zur Leitung einer öffentlichen Versammlung unter 
freiem Himmel vorgesehene Person als ungeeignet ablehnen, wenn deren Einsatz 
nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die 
öffentliche Sicherheit bei Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet. 
Wenn aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte zu besorgen ist, dass von einer 
öffentlichen Versammlung unter freiem Himmel eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit ausgeht, hat die Veranstalterin oder der Veranstalter der Behörde auf 
deren Aufforderung hin Namen und Adressen der vorgesehenen Ordnerinnen und 
Ordner mitzuteilen. Die zuständige Behörde kann diese als ungeeignet ablehnen, 
wenn ihr Einsatz nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren 
Umständen die öffentliche Sicherheit bei Durchführung der Versammlung 
unmittelbar gefährdet. (§ 12 VersG-NRW) 
 

8. Sonstiges 
Auf Bundesautobahnen finden keine Versammlungen statt. (§ 13 Abs. 1 S. 3 VersG-
NRW) 
 
 


